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Erhebungsformular Wasser und Abwasser Huttwil
Eine Kopie des Formulars ist zusammen mit dem Baugesuch einzureichen. Nach Bauvollendung ist das Formular allenfalls zu korrigieren, durch den Sanitärinstallateur und die Grundeigentümerschaft zu unterzeichnen und der Bauverwaltung Huttwil einzureichen.
Erläuterungen: 
Bitte bei allen Fragen mit der Auswahl JA oder NEIN zutreffende Antwort ankreuzen.

1) Bitte Anzahl Wohnungen eintragen.
Als Wohnung gilt:
· Vorhandensein von mindestens einem Raum mit Kochgelegenheit und
· Vorhandensein der sanitären Anlagen gemäss Definition der kantonalen Bauverordnung

2) Wohn- und gewerbliche Nutzung liegt vor, sofern die Gewerberäume baulich vom Wohnbereich klar abgegrenzt sind (separater Zugang, abschliessbarer Bereich und dergleichen).

3) Hydrantenlöschschutz: Die Löschgebühr ist ebenfalls geschuldet für nicht an die Wasserversorgung angeschlossene Bauten und Anlagen im Umkreis von 300 m (Luftlinie) vom nächsten Hydranten, wenn dieser den erforderlichen Löschschutz gewährleistet. Die Gebühr wird nach dem umbauten Raum berechnet (Artikel 35, Wasserreglement).

	I Liegenschaftseigentümer
Paul IF = "" "Wohn- u. Gewerbegenossenschaft" "" 

 IF Paul= "" "  MERGEFIELD VP_ZusatzName " "" 

     
     
     
 IF <> 

"" "p.A.  MERGEFIELD Zu_Anrede " "" 

 IF  MERGEFIELD Zu_Vorname <> "" " Armin " "" 

 IF  MERGEFIELD Zu_Name <> "" "Loosli + Partner AG" "" 

 IF  MERGEFIELD Zu_ZusatzName <> "" " Generalunternehmung" "" 

 IF  MERGEFIELD Zu_Name <> "" "

Fischermätteliweg 19" "" 

 IF  MERGEFIELD Zu_Postfach <> "" "

" MERGEFIELD Zu_Postfach  "" 

 IF  MERGEFIELD Zu_Ort <> "" "

3401 Burgdorf" "" 

 IF  MERGEFIELD Zu_Postfach <> "" "«VP_Postfach»
" "" 

	Gebäude 

(Strasse und Hausnummer)
     
	Parzellen-/Baurechtsnummer
     


II GEBÄUDENUTZUNG

2.1
Reine Wohnnutzung
JA  FORMCHECKBOX 

NEIN  FORMCHECKBOX 

	bisher
	neu

	 
         
	
     


2.2
Anzahl Wohnungen

2.3
Reine gewerbliche Nutzung
JA  FORMCHECKBOX 

NEIN  FORMCHECKBOX 

	bisher
	neu

	     
	
     


2.4
Anzahl Gewerbebetriebe

2.5
Wohn- und gewerbliche Nutzung
JA FORMCHECKBOX 

NEIN  FORMCHECKBOX 

2.6
Separater Zugang zu beiden Nutzungen vorhanden
JA FORMCHECKBOX 

NEIN  FORMCHECKBOX 

2.7
Und/oder abschliessbarer Bereich vorhanden
JA FORMCHECKBOX 

NEIN  FORMCHECKBOX 

2.8
Landwirtschaftliches Gewerbe
JA FORMCHECKBOX 

NEIN  FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
 Gemeinde
	 FORMCHECKBOX 
 Privat (Quelle)
	 FORMCHECKBOX 
 Privat und Gemeinde


III WASSERANSCHLUSS


PRIVATWASSER
Innerhalb Wasserversorgungsgebiet ist keine Nutzung als Trinkwasser möglich.
Gemäss Art. 31 Abwasserreglement muss, bei Nutzung des Brauchwasser ab Regenwassertank oder Quelle, durch die Wasserversorgung ein Zähler eingebaut werden, damit der Verbrauch (Ableitung) des Abwassers erhoben werden kann. Für den separaten Zähler ist eine jährliche Gebühr zu bezahlen.
	JA  FORMCHECKBOX 

NEIN  FORMCHECKBOX 

	wenn nein, weiter zu Hydrantenlöschschutz

	Nutzung Wasser aus eigener Quelle


	     
      
Total Minutenliter ganze Quelle

Anteil an Quellrecht in %

	Verwendung des Wassers

(Mehrfachnennung möglich)
	 FORMCHECKBOX 
 Brunnen

 FORMCHECKBOX 
 im Haus

 FORMCHECKBOX 
 Garten

	Ableitung des Wassers in

(Mehrfachnennung möglich)
	 FORMCHECKBOX 
 Schmutzabwasserleitung (inkl. Mischwasserleitung)

 FORMCHECKBOX 
 öffentliche Sauberwasserleitung

 FORMCHECKBOX 
 private Sauberwasserleitung in Oberflächengewässer

 FORMCHECKBOX 
 Versickerung

	
	 FORMCHECKBOX 
 sonstiges (zum Beispiel Jauchegrube)

          


Private Quellen

	Nicht ausfüllen, falls Gebäude an öffentliche Wasserleitung angeschlossen ist.

Hydrantenlöschschutz
Nächstgelegener Hydrant weniger als 300 m
JA  FORMCHECKBOX 

NEIN  FORMCHECKBOX 


Luftlinie ab Gebäudeecke?




	       IF <> "" "0" "" 
 m3


Umbauter Raum (Gebäudevolumen) der Gebäude in m3 gem. SIA SN 504 416 
IV ABWASSER

	Reinabwasser (z.B. Sickerwasser, Laufbrunnen, etc.) und Regenwasser
	

	Reinabwasser; pro m3 eingeleitetes Reinabwasser
	
       IF <> "" "0" "" 
 m3

	Regenwassergebühr; Gebäudefläche = versiegelte Fläche
(versiegelte Fläche pro m2 x 1.4 = Gebührenfläche)
	
       IF <> "" "21" "" 
 m2


Begründung, falls nicht gesamtes Wasser der gebührenpflichtigen Fläche in Kanalisation geleitet wird:

     
Das Regenabwasser von Dachflächen, Vorplätzen und weiteren verdichteten Flächen wird

	in eine öffentliche Leitung eingeleitet
JA  FORMCHECKBOX 

NEIN  FORMCHECKBOX 


	in den      -Bach geleitet

JA  FORMCHECKBOX 

NEIN  FORMCHECKBOX 


	versickert

JA  FORMCHECKBOX 

NEIN  FORMCHECKBOX 



	Sickeranlage vorhanden
Bewilligung vom:
     
JA  FORMCHECKBOX 

NEIN  FORMCHECKBOX 


	Wenn JA, Überlauf
in Bach via privater Leitung  FORMCHECKBOX 

in Bach/ARA via öffentlicher Leitung  FORMCHECKBOX 


	Rückhaltemassnahmen vorhanden
Volumen in m3:
     
JA  FORMCHECKBOX 

NEIN  FORMCHECKBOX 



	Schmutz- und Sauberwasser in getrennte Leitung
JA  FORMCHECKBOX 

NEIN  FORMCHECKBOX 



	Brunnen vorhanden
Minutenliter
     
JA  FORMCHECKBOX 

NEIN  FORMCHECKBOX 



	Wird Regenwasser verwendet, welches in ARA fliesst?
	JA  FORMCHECKBOX 

	NEIN  FORMCHECKBOX 


	Separate Zähler für Nebenmessung vorhanden
	JA  FORMCHECKBOX 

	Anzahl      
	NEIN  FORMCHECKBOX 


	Wenn ja, Grund für Nebenmessung
	Regenwassernutzung
	JA  FORMCHECKBOX 

	NEIN  FORMCHECKBOX 


	
	Stallwasser
	JA  FORMCHECKBOX 

	NEIN  FORMCHECKBOX 


	
	Gartenwasser
	JA  FORMCHECKBOX 

	NEIN  FORMCHECKBOX 


	
	sonstiges
	     


Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebauten (nicht ausfüllen bei reiner Wohnnutzung)
Anzahl Betriebe pro Gebäude
      (pro Betrieb ein Erhebungsblatt, bitte kopieren)

Betriebsname


     
	
	Anzahl

	Schulhäuser und Massenlager

Schlafplätze
	     

	Spitäler und Pflegeanstalten

Betten
	     

	Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebauten

Betriebsangehörige
	     

	Total Stellenprozente aller Betriebsangehörigen
	       

	Gastwirtschaftsbetriebe

Betten
	     

	Sitzplätze in Gaststuben
	     

	Sitzplätze Gartenwirtschaft
	     

	Kirchen- und Versammlungslokale, Säle

Sitzplätze
	     

	Sprinkleranlagen

Anzahl Anlagen
	     

	Übrige angeschlossene Gebäude (bitte um Beschreibung):      

	


Bemerkungen:

     
Bestätigung nach Bauvollendung (Frist zur Einreichung: 30 Tage nach Bauvollendung)
Allfällige Änderungen seit der Baueingabe sind im Erhebungsformular kenntlich zu machen. Das Erhebungsformular ist nach Bauvollendung der Bauverwaltung Huttwil einzureichen.
	Anschlussdatum an die öffentliche Kanalisation der Liegenschaften 
	     

	Die Liegenschaft ist Bezugsbereit ab/seit
	     


Bestätigung des Sanitärinstallateurs

Der unterzeichnende Sanitärinstallateur bestätigt, die Hausanschlussleitung und die Hausinstallationen nach den einschlägigen Vorschriften und Normen sowie nach den Bedingungen der Anschlussbewilligung ausgeführt zu haben. Die Fertigstellungsmeldung und die Pläne entsprechen den ausgeführten Anlagen.

Ort und Datum:

Der Sanitärinstallateur:

     

     
Bestätigung des Bewilligungsinhabers (Grundeigentümer)

Der unterzeichnende Bewilligungsinhaber hat vom Wasserversorgungsreglement Kenntnis genommen und verpflichtet sich, dieses einzuhalten. Ferner verpflichtet er sich, eine allfällige Veräusserung der Liegenschaft der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen.

Ort und Datum:

Der Bewilligungsnehmer (Grundeigentümer):

     

     



Telefon 062-959 88 66


Telefax 062-959 88 60

martin.bieri@huttwil.ch

www.huttwil.ch
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